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TOP 6:

Bericht der Bundesregierung über die gesetzliche Renten-
versicherung, insbesondere über die Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erforder-
lichen Beitragssatzes in den künftigen 15 Kalenderjahren (Rentenver-
sicherungsbericht 2013)

und

Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2013

Drucksache: 793/13

Gemäß § 154 SGB VI hat die Bundesregierung den gesetzgebenden Körperschaften
jährlich bis zum 30. November einen Rentenversicherungsbericht vorzulegen.

Der Rentenversicherungsbericht liefert auf Basis geltenden Rechts und aktueller
Daten einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung und
beschreibt mittels Modellrechnungen die zukünftige Entwicklung der
Rentenfinanzen.

Der Bericht umfasst folgende Bereiche:

In dem Bericht werden - wie jedes Jahr - Finanzlage und Finanzentwicklung der
gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt. Dabei muss insbesondere eine
Übersicht über die finanzielle Entwicklung in den künftigen fünf Kalenderjahren
auf der Grundlage der aktuellen Einschätzung der mittelfristigen Wirtschafts-
entwicklung enthalten sein. Daneben wird dargestellt, wie sich die Anhebung der
Altersgrenzen voraussichtlich auf die Arbeitsmarktlage, die Finanzlage der
Rentenversicherung und andere öffentliche Haushalte auswirkt. Dabei beschränkt
sich die Darstellung im Rentenversicherungsbericht 2013 auf die Auswirkungen der
in der Umsetzung befindlichen beziehungsweise bereits zurückliegenden Alters-
grenzenanhebungen bei verschiedenen Rentenarten. Über die schrittweise An-
hebung der Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr ab dem Jahr 2012 berichtet die
Bundesregierung alle vier Jahre gemäß § 154 Absatz 4 SGB VI in einem
gesonderten Bericht, der im Jahr 2010 erstmals vorgelegt wurde. Ferner wird eine
Prognose zur Entwicklung der Renten in den neuen Ländern im Vergleich zur
Entwicklung der Renten in den alten Ländern abgegeben unter dem Gesichtspunkt,
wie die Angleichung der Renten zwischen Ost und West auf der Grundlage des
vorhandenen Datenmaterials fortschreiten wird. Es wird in dem Bericht auch
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geprüft, ob das Sicherungsniveau vor Steuern im 15-jährigen Vorausberechnungs-
zeitraum bis zum Jahr 2020 46 Prozent beziehungsweise bis zum Jahr 2030
43 Prozent unterschreiten wird oder ob der Beitragssatz bis zum Jahr 2020
20 Prozent beziehungsweise bis zum Jahr 2030 22 Prozent übersteigen wird.

Zu diesen Bereichen wird in verschiedenen Abschnitten berichtet. Im Teil A wird
über die Entwicklung der Zahl der Versicherten, der Renten und deren Höhe sowie
über die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens in den
letzten Jahren eine Aussage getroffen. Die mittel- und langfristige finanzielle
Entwicklung der Rentenversicherung wird im Teil B behandelt. Im Teil C wird über
die Angleichung der Renten in den neuen an die in den alten Ländern und im Teil D
über die Anhebung der Altersgrenzen berichtet. Der Anhang enthält Tabellen zu
wichtigen Kenngrößen der gesetzlichen Rentenversicherung.

Eine Kurzfassung der Ergebnisse des Berichtes wird auf Seite 8 abgegeben.

Wie auch in den vergangen Jahren nimmt der Sozialbeirat - entsprechend seinem
gesetzlichen Auftrag - Stellung zum Rentenversicherungsbericht der Bundes-
regierung. Die Stellungnahme befasst sich zunächst mit den Ausführungen des
Rentenversicherungsberichts 2013, die sich auf die zukünftige Entwicklung
beziehen, das heißt mit den mittelfristigen Vorausberechnungen bis 2017 und mit
den Modellrechnungen für den kommenden 15-Jahreszeitraum. Danach werden im
Rentenversicherungsbericht behandelte und weitere derzeit in der Diskussion
befindliche rentenpolitische Maßnahmen begutachtet. Für seine Beratungen standen
dem Sozialbeirat der Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2013 sowie
ergänzende Erläuterungen und Informationen des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales zur Verfügung.

Das Gutachten befindet sich auf den Seiten 81 ff. der Vorlage.

Der federführende Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik, der Ausschuss für
Frauen und Jugend und der Ausschuss für Familie und Senioren empfehlen dem
Bundesrat, von der Vorlage Kenntnis zu nehmen.


